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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1987

Norm

MRG §44 Abs2 Z2

Rechtssatz

Eine vom Vermieter 4nanzierte Standardverbesserung ist zu bejahen, wenn die Kosten zur Scha8ung einer dem

zeitgemäßen Standard entsprechenden Badegelegenheit in der dem Mieter gewährten Mietzinsermäßigung Deckung

4nden, die sich für die Zeit ab Wirksamkeit der Ermäßigungsvereinbarung bis zum Tag des Zuganges des vom Mieter

gestellten Ermäßigungsbegehrens im Sinne des § 44 MRG aus der Di8erenz zwischen dem im Mietvertrag vereinbarten

und dem sich aus der Ermäßigungsvereinbarung ergebenden Hauptmietzins errechnet.
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